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Sitzung Nr. 19 / 2023 - 2028 des Bauausschusses der Gemeinde Aumühle 

vom 07.01.2026 
 
 

 
TOP 12 Bau- und Grundstücksangelegenheiten 

Anfrage der Telekom für die Errichtung einer Nebenanlage für Tele-
kommunikationseinrichtungen 
Emil-Specht-Allee 22 

 
 
Beschluss: 
Der Bauausschuss der Gemeinde Aumühle stellt sein gemeindliches Einvernehmen 
gemäß § 36 i.V.m. § 34 BauGB und § 31 BauGB für die Errichtung einer Nebenanlage 
für Telekommunikationseinrichtungen für das Grundstück „Emil-Specht-Allee 22“ in 
Aussicht.  
 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
7 2 4 1 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 

Begründung der Ablehnung:  
Aus städtebaulichen Gründen wird der Abstand zur Straße als zu gering eingestuft. 

Der Mindestabstand von 3 m zur Straßenbegrenzungslinie sollte möglichst eingehalten 
werden. Der Bauausschuss lädt die Beteiligten zum Gespräch ein. 
 
 
 
 
 
Anmerkung: 

 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 30.03.2026 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 



(DS) 


